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So finden Sie uns… 
 
 
 

 
Die Stadthalle liegt im Zentrum Sinsheims und ist ab der 
Innenstadt bereits ausgeschildert. 
 
 
 
 
 
 

Bei Fragen zur Verwaltung der Stadthalle: 
 

Amt für Gebäudemanagement 
Frau Ries 

Wilhelmstraße 14-16 
74889 Sinsheim 

Tel: (07261) 404 157 
Fax: (07261) 404 4565 

kgm@sinsheim.de 
 
 

Bei technischen Fragen zur Stadthalle: 
 

Hausmeister: Herr Klinger / Herr Templin 
Tel: (07261) 1017 

Mobil: 0160/94777465 oder 
0172/9804268 

 

 
 
 
 
 

 
 

Friedrichstraße 17 
74889 Sinsheim 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Räumlichkeiten 
 
Die Stadthalle Sinsheim besitzt einen teilbaren Saal mit einer dazuge-
hörigen Bühne. Dieser Saal kann somit nach unterschiedlichen Anfor-
derungen vermietet werden. 
 

Saal 
Anzahl der 
Plätze bei 

Bestuhlung 

Anzahl der 
Plätze mit 
Tischen 

Fläche 

1/1 Saal 700* 700* ca. 23 m x 33 m 

2/3 Saal 560* 432* ca. 23 m x 22 m 

1/2 Saal 360* 324* ca. 23 m x 16 m 

1/3 Saal 200* 180* ca. 23 m x 11 m 
*alle Angaben beziehen sich auf den festgesetztem Bestuhlungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls ein Orchestergraben erforderlich ist, fallen entsprechend viele 
Stuhlreihen vor der Bühne weg. 
 
Die trapezförmige Bühne hat vorne eine Breite von ca. 15 m, hinten 
ca.10 m und besitzt eine Tiefe von ca. 8 m. Des Weiteren weist die 
1,20 m über dem Saalboden liegende Bühne eine Höhe von ca. 4m 
auf. Hinter der Bühne befinden sich 4 Garderoben für Künstler. 
 
Falls eine Tanzfläche gewünscht wird, besteht die Möglichkeit einer 
seitlichen, 8m breiten Bühne, mit einer davor liegenden 11,50 m bzw. 
15,10 m breiten Tanzfläche. Bei diesen beiden Varianten (mit Tischen) 
haben dann noch 636 bzw. 576 Gäste Platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben dem Saal können noch das Foyer und das „Obere Nebenzim-
mer“ angemietet werden. 
 

Raum 
Anzahl der 

Plätze 
bei Bestuhlung 

Anzahl der 
Plätze 

mit Tischen 
Fläche 

Foyer ca. 150 ca. 100 ca. 11 m x 17 m

Oberes  
Nebenzim-
mer 

ca. 120 ca. 80-90 ca. 11 m x 11 m

 
Abweichungen von den vorgeschriebenen Bestuhlungsplänen der 
Stadt Sinsheim sind nicht möglich. Für Fragen bezüglich dieser Pläne 
stehen Ihnen die Hausmeister der Stadthalle, Herr Klinger und Herr 
Templin (Tel: 07261 / 1017), zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Technische Ausstattung und Einrichtung 
 
Die Stadthalle Sinsheim verfügt über folgende technische Ausstattung 
und Einrichtung: 
 
• Klavier 
• Flügel 
• Beschallungsanlage mit CD und Kassette 
• Transportable Lautsprecheranlage mit einem Kabelmikrophon 
• Leinwand (4,2 x 3,2 Meter / 3 x 3 Meter / 2 x 2 Meter  

keine Rückprojektion möglich) 
• Verschiedene Mikrofone  
• Tageslichtprojektor 
• Flipchart 
• Beamer 
• Rednerpult 
 

 
3. Bewirtschaftung 
 
Die gesamte Bewirtschaftung bei Veranstaltungen aller Art in den 
Räumlichkeiten der Stadthalle ist ausschließlich Sache des Päch-
ters des Stadthallenrestaurants.  
Der Mieter hat sich ggf. selbst mit dem Pächter in Verbindung zu 
setzen 
(Herr Hartmann Tel.: 07261/1000). 
Das Mitbringen und der Verzehr eigener Speisen und Getränke 
durch Besucher ist grundsätzlich verboten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Besonderheiten 
 
Das Benutzungsverhältnis wird durch Mietvertrag zwischen dem 
Mieter und der Stadt Sinsheim geregelt. 


